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Verordnung  
zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes  

für die Trinkwassergewinnungsanlage „Quelle Gethsemane I“  
in der Gemarkung Ausbach der Gemeinde Hohenroda,  

Landkreis Hersfeld-Rotenburg 
 

Vom 12. Januar 2026 
 

 
Auf Grund der §§ 51 und 52 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Was-
serhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert 
durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), und der  
§§ 33 und 76 Absatz 3 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 14. Dezember 
2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 
2023 (GVBl. S. 473, 475), wird Folgendes verordnet: 
 

§ 1 

Schutzgebietsfestsetzung 
 
Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz des Grundwassers 
im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage „Quelle Gethsemane I“ (Gewin-
nungsanlagen-ID 632010.015) in der Gemarkung Ausbach der Gemeinde Hohenroda, 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu Gunsten der EAM Netz GmbH ein Wasserschutz-
gebiet festgesetzt. 
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§ 2 

Gliederung, Umfang, Grenzen 
 
(1) Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in drei Schutzzonen, und zwar in 

 
Zone I   Fassungsbereich, 
Zone II   Engere Schutzzone, 
Zone III   Weitere Schutzzone. 
 

(2) Die genaue Abgrenzung des Wasserschutzgebietes und der Schutzzonen ergibt 
sich aus den Schutzgebietskarten: 

 
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 20.000  Anlage 1; 
Detailkarte im Maßstab 1 : 2.000   Anlage 2 
 
und der Aufzählung nach § 3. 
 
Die Schutzzonen sind wie folgt dargestellt: 
 
 Zone I =  schwarze Umrandung mit innen liegender Rotabsetzung; 
 Zone II =  schwarze gestrichelte Umrandung mit innen liegender  
   Blauabsetzung; 
 Zone III =  schwarze Umrandung mit innen liegender Gelbabsetzung. 

 
(3) Die Schutzgebietskarten nach Absatz 2 (Anlagen 1 und 2) sind Bestandteile dieser 

Verordnung. Die Schutzgebietskarten werden archivmäßig bei folgenden Behör-
den verwahrt: 

  
Regierungspräsidium Kassel 
-Obere Wasserbehörde- 
Hubertusweg 19 
36251 Bad Hersfeld;  
 
Gemeindevorstand der  
Gemeinde Hohenroda 
Baumgarten 3 
36284 Hohenroda – Oberbreitzbach; 
 
Gemeindevorstand 
der Gemeinde Schenklengsfeld 
Rathausstraße 2 
36277 Schenklengsfeld. 
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Sie können dort während der Dienstzeit eingesehen werden. 

 
(4) Die im Staatsanzeiger veröffentlichte Orientierungskarte im Maßstab 1 : 25:000 

ist nicht Bestandteil der Verordnung. 
 
 

§ 3 

Aufzählung der Flurstücke, Fluren und Gemarkungen 
 
(1) Zone I 

Gemeinde Hohenroda, Gemarkung Ausbach, Flur 8, Flurstücke 129/82 und 
130/82 (teilweise). 
 

(2) Zone II 
Gemeinde Hohenroda, Gemarkung Ausbach, Flur 8 und  
Gemeinde Schenklengsfeld, Gemarkung Hilmes, Flur 7 (jeweils teilweise). 
 

(3) Zone III 
Gemeinde Schenklengsfeld, Gemarkung Hilmes, Flur 7 (teilweise). 
 

 

§ 4 

Verbote in der Zone III 
 
Die Zone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen gewährleisten, 
insbesondere vor nicht oder schwer abbaubaren chemischen und radioaktiven Verun-
reinigungen. 

In der Zone III sind verboten: 

1. der Neubau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen, sofern der 
Bau nicht unter Beachtung der Richtlinien für bautechnische Maßnahmen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) und der Hinweise für Maßnahmen an beste-
henden Straßen in Wasserschutzgebieten (BeStWag) ausgeführt wird; 

2. der Neubau oder die wesentliche Änderung von Bahnlinien; 

3. das Anlegen und Erweitern von Start-, Lande- und Sicherheitsflächen des Luft-
verkehrs; 
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4. die Ausweisung von Industriegebieten, soweit in den Betrieben und Anlagen im 
großen Umfang mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird (z. B. in 
Raffinerien, Metallhütten, chemischen Fabriken, Kraftwerken); 

5. das Errichten und Betreiben von gewerblichen, industriellen und der For-
schung dienenden Betrieben und Betriebsteilen, in welchen mit wassergefähr-
denden Stoffen im Sinne des WHG in der jeweils gültigen Fassung und den 
dazu ergangenen Rechtsverordnungen zum unmittelbaren Betriebszweck um-
gegangen wird (z. B. Tankstellen); 

6. das Errichten und Betreiben von gewerblichen, industriellen und der Forschung 
dienenden Betrieben und Anlagen, in denen als Reststoffe wassergefährdende 
Stoffe oder Betriebsabwässer, ausgenommen Kühlwasser, anfallen. Dieses 
Verbot gilt nicht, wenn diese wassergefährdenden Stoffe vollständig und sicher 
über dichte Abwasserleitungen und –kanäle aus dem Schutzgebiet hinausge-
leitet, den wasserrechtlichen Anforderungen entsprechend behandelt oder zu-
lässigerweise in eine öffentliche Kanalisation eingeleitet werden; 

7. das Errichten und Betreiben von Rohrleitungen für wassergefährdende Stoffe 
außerhalb eines Werksgeländes; Abwasserleitungen und –kanäle sind hiervon 
nicht betroffen; 

8. Maßnahmen, die im Widerspruch zur jeweils gültigen Fassung der „Verordnung 
über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverord-
nung - AwSV)“ stehen; 

9. der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung, ausgenommen ist der Umgang für Mess-, Prüf- und 
Regeltechnik sowie der Umgang in Arztpraxen, Krankenhäusern oder ver-
gleichbaren Einrichtungen; 

10. der Umgang mit bzw. das Lagern von wassergefährdenden Stoffen, es sei 
denn, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften des Grundwassers 
nicht zu besorgen ist; 

11. das Ablagern von radioaktiven oder wassergefährdenden Stoffen sowie deren 
Einbringen in den Boden und den Untergrund; 

12. das Errichten und Betreiben von unterirdischen Anlagen zum Sammeln, Beför-
dern, Lagern und Abfüllen von organischen Düngemitteln (z.B. Gülle, Festmist, 
Jauche, Klärschlamm, Kompost, Gärreste) und Silage bzw. Silagesickersäften 
mit Ausnahme von solchen Anlagen, bei welchen der bestmögliche Schutz des 
Grundwassers vor Verunreinigung oder sonstiger nachteiliger Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit erreicht wird. Dies ist in der Regel der Fall, wenn 
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der Nachweis der Dichtigkeit durch eine Leckerkennung mit Kontrollmöglichkeit 
(bei Neuanlagen) oder durch Dichtigkeitsprüfung (bei Altanlagen) erbracht ist; 

Sofern nicht in der jeweils gültigen Anlagenverordnung (AwSV) weitergehende 
Prüfpflichten vorgegeben werden, hat eine Dichtigkeitsprüfung unmittelbar nach 
Inkrafttreten der Verordnung und anschließend im Abstand von 5 Jahren durch 
Eigenkontrolle zu erfolgen und ist zu dokumentieren; 

13. die Lagerung von organischen Düngemitteln (z.B. Gülle, Festmist, Jauche, Klär-
schlamm, Kompost, Gärreste) und Silage in Anlagen, sofern Sickersäfte anfal-
len und diese nicht schadlos aufgefangen und verwertet oder ordnungsgemäß 
beseitigt werden; 

14. die Lagerung von Festmist und festen Gärresten auf unbefestigten Flächen. Zu-
lässig ist eine Zwischenlagerung auf landwirtschaftlich genutzten Flächen für 
eine Dauer von bis zu 6 Monaten, solange das Entstehen von Sickersaft und 
dessen Eindringen in das Grundwasser nicht zu besorgen ist. Der Standort der 
Zwischenlagerung ist jährlich zu wechseln und nach der Räumung gezielt zu 
begrünen; 

15. die Errichtung und Erweiterung von Biogasanlagen (gem. AwSV); 

16. das Lagern von wassergefährdenden Abfällen und von zur Wiederverwertung 
vorgesehenen wassergefährdenden Stoffen und Gemischen außerhalb von An-
lagen; 

17. Abfallanlagen zum Lagern, Behandeln, Umschlagen, Verbrennen und Deponie-
ren. Hiervon ausgenommen sind Grünabfallsammel- und -schredderplätze, so-
fern fachbehördlich festgestellt wird, dass eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist; 

18. die Verwertung von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Straßenaufbruch, so-
fern diese Stoffe wassergefährdend sind. Auch eine Zwischenlagerung von 
wassergefährdenden Stoffen und Gemischen auf wasserdurchlässigem Unter-
grund ist nicht gestattet; 

19. die Wiederverfüllung von Grundwasseraufschlüssen. Davon ausgenommen ist 
die Verfüllung mit dem ursprünglichen Erdaushub, sofern der Erdaushub nach-
weislich keine auswaschbaren wassergefährdenden Stoffe enthält. Das Verbot 
gilt nicht, sofern fachbehördlich festgestellt worden ist, dass durch die Wieder-
verfüllung der Grundwasserschutz verbessert wird; 

20. die Verwendung von auswaschungsgefährdeten oder auslaugbaren wasserge-
fährdenden Stoffen und Gemischen bei Baumaßnahmen im Freien; 
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21. die Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen und Baugruben mit Bodenmaterial 
oder sonstigen natürlichen Mineralgemischen, sofern diese wassergefährdend 
sind; 

22. das Auf- und Einbringen von Boden aus Bodenbehandlungsanlagen, Boden 
aus Bereichen mit industrieller, gewerblicher oder militärischer Nutzung sowie 
aus Altlasten und altlastenverdächtigen Flächen sowie der Wiedereinbau am 
Ort der Entnahme, sofern nicht im Einzelfall die Unbedenklichkeit des Boden-
materials durch ein Gutachten eines Sachverständigen nach Bundesboden-
schutzgesetz nachgewiesen ist; 

23. Bergbau. Dieses Verbot gilt nicht für den untertägigen Abbau von Salz, wenn 
dieser bereits vor Festsetzung des Wasserschutzgebietes zugelassen wurde; 

24. Bohrungen, Erdaufschlüsse und sonstige Bodeneingriffe mit wesentlicher Min-
derung der Schutzwirkung der Grundwasserüberdeckung (Fläche oder Tiefe). 
Insbesondere betrifft dies auch Sand-, Kies- und Tongruben sowie Steinbrüche; 

25. das Aufbrechen von Gesteinen unter hydraulischem Druck zur Aufsuchung oder 
Gewinnung von Erdgas, Erdöl oder Erdwärme, einschließlich der zugehörigen 
Tiefbohrungen, sowie die untertägige Ablagerung von Lagerstättenwasser, das 
bei diesen Maßnahmen oder anderen Maßnahmen zur Aufsuchung oder Ge-
winnung von Erdgas oder Erdöl anfällt; 

26. Erdwärmenutzung zum Heizen und Kühlen, sofern sie einer wasserrechtlichen 
Zulassung bedarf; 

27. das Freilegen von Grundwasser; 

28. das direkte Einleiten von Abwasser einschließlich des von bebauten oder be-
festigten Flächen gesammelt abfließenden Niederschlagswassers im Sinne des 
WHG in der jeweils geltenden Fassung in das Grundwasser; 

29. das Versickern von Abwasser einschließlich des auf bebauten oder befestigten 
Flächen (u. a. Verkehrsflächen, Hof- und Wegeflächen, Dachflächen) anfallen-
den Niederschlagswassers.  

Hiervon ausgenommen ist die breitflächige Versickerung von Niederschlags-
wasser über die bewachsene Bodenzone bei günstigen Standortbedingungen. 

Günstige Standortbedingungen liegen vor, wenn: 

a) die Untergrundverhältnisse gewährleisten, dass vor dem Eintritt in das 
Grundwasser mitgeführte Schadstoffe abgebaut werden oder 

b) ein Eintritt in das Grundwasser nicht zu erwarten ist. 
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Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser kann auch bei nicht güns-
tigen Standortbedingungen über die belebte Bodenzone breitflächig versickert 
werden. 

Als nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser gilt Niederschlagswas-
ser von Feld- und Forstwegen, Terrassen- und Hofflächen von überwiegend zu 
Wohnzwecken genutzten Grundstücken. Dies gilt auch für Niederschlagswas-
ser von Dächern von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden, Dä-
chern von Stall- und Wirtschaftsgebäuden, Verwaltungsgebäuden und ähnlich 
genutzten Anwesen, deren Dachflächen nicht aus unbeschichteten Metallen 
(Kupfer, Zink und Blei) bestehen.  

Dieses Verbot gilt auch nicht, wenn für das Versickern eine Erlaubnis nach dem 
WHG erteilt ist; 

30. Gebäude und Betriebe, wenn das Abwasser nicht vollständig und sicher über 
dichte Abwasserleitungen und –kanäle aus dem Schutzgebiet hinausgeleitet    
oder im Schutzgebiet vollständig in einer Abwasserbehandlungsanlage den 
wasserrechtlichen Anforderungen entsprechend behandelt wird (§ 4 Lfd. Nr. 29 
bleibt unberührt); 

31. das Errichten von Abwasserbehandlungsanlagen und das Errichten und Betrei-
ben von Abwassersammelbehältern. Das Verbot gilt nicht für das Errichten von 
Kleinkläranlagen, soweit diese geeignet sind, die wasserrechtlichen Anforde-
rungen einzuhalten; 

32. das Anlegen und Erweitern von Dränungen und Vorflutgräben. Die Unterhaltung 
bestehender Dränungen und Vorflutgräben sowie ggf. die Schaffung eines 
gleichwertigen Ersatzes ist von diesem Verbot nicht erfasst; 

33. die Verwendung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln, für 
die ein allgemeines oder für Wasserschutzgebiete geltendes Anwendungsver-
bot besteht sowie die unsachgemäße Verwendung zugelassener Pflanzen-
schutzmittel und deren Aufbringung mit Luftfahrzeugen; 

34. militärische Anlagen, sofern eine nachteilige Veränderung der Grundwasserbe-
schaffenheit zu besorgen ist; 

35. militärische Übungen; 

36. das Betreiben von Schießständen und Schießplätzen außerhalb geschlossener 
Räume; 

37. das Anlegen und Erweitern von Friedhöfen; 
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38. das Anlegen und Erweitern von Kleingartenanlagen; 

39. Flächen für den Motorsport und Motorsportveranstaltungen; 

40. die Waldrodung (Waldumwandlung) und über die ordnungsgemäße forstliche 
Bewirtschaftung hinausgehende Kahlschläge von mehr als einem Hektar, so-
fern keine natürlichen Ursachen (Sturmschaden, Schaden durch Trockenheit 
oder Schädlingsbefall) diese erforderlich macht; 

41. die Errichtung und Erweiterung von Untergrund- und Aquiferspeichern (wie         
z. B. Gas- oder CO2-Speicher). 

 

§ 5 

Verbote in der Zone II 
 
Die Zone II muss den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikroorganismen 
(z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie sonstige Beeinträchtigungen 
gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und -strecke zur Wassergewinnung gefähr-
lich sind. 

In der Zone II gelten die Verbote für die Zone III. Darüber hinaus sind verboten: 

1. das Errichten und die wesentliche Änderung von Gebäuden und sonstigen bau-
lichen Anlagen; 

2. Lager für Baustoffe und Baumaschinen sowie Baustellen und Baustelleneinrich-
tungen; 

3. der Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen, Bahnlinien und sons-
tigen Verkehrsanlagen, ausgenommen unbefestigte oder mit unbelastetem Na-
tursteinmaterial befestigte Feld- und Forstwege; 

4. das Zelten, Lagern, Baden und das Abstellen von Wohnwagen und Wohnmo-
bilen; 

5. das Anlegen und Erweitern von Parkplätzen; 

6. das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf wasserdurchlässigem Untergrund mit 
Ausnahme des Abstellens im Rahmen von land- und forstwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten, sowie Tätigkeiten des Wasserversorgungsunternehmens oder seiner 
Beauftragten; 

7. das Waschen, Reparieren und Warten von Kraftfahrzeugen; 
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8. jegliche Bodeneingriffe, die über die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaft-
liche Bearbeitung hinausgehen und die belebte Bodenzone verletzen oder die 
Grundwasserüberdeckung vermindern; 

9. Sprengungen; 

10. das Vergraben von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Tierkörperinnereien, so-
wie das Errichten und Betreiben von Luderplätzen sowie die Anlage von Futter-
stellen für Wildtiere; 

11. das Herstellen oder wesentliche Umgestalten von oberirdischen Gewässern 
und die Schaffung von Hochwasserretentionsflächen; 

12. das Errichten, Erweitern und der Betrieb von Fischteichanlagen; 

13. militärische Anlagen; 

14. sämtlicher Umgang mit und das Befördern von radioaktiven und wassergefähr-
denden Stoffen, mit Ausnahme: 

a) des Beförderns von Silagesickersäften, Dünge-, Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln in dafür geeigneten und zugelassenen 
Transportbehältern, 

b) der ordnungsgemäßen Ausbringung von zugelassenen Pflanzenschutz- und 
Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie mineralischen Düngemitteln, 

c) der Verwendung von Betriebsstoffen in Kraftfahrzeugen sowie in land-, gar-
tenbaulichen und forstwirtschaftlichen Geräten und Maschinen; 

15. Volksfeste; 

16. Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sowie Sport- und Freizeitveranstaltun-
gen; 

17. die Errichtung von Abwasserleitungen und -kanälen sowie von Kleinkläranla-
gen; 

18. die Bewässerung mit hygienisch bedenklichem Wasser; 

19. Kleingärten; 

20. jegliche Lagerung von organischem Dünger und Silage mit Ausnahme der kurz-
fristigen ordnungsgemäßen Lagerung von Ballensilage; 
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21. das breitflächige Versickern von auf bebauten oder befestigten Flächen (Ver-
kehrsflächen, Hof- und Wegeflächen, Dachflächen) anfallendem Nieder-
schlagswasser über die bewachsene Bodenzone auch bei günstigen Standort-
bedingungen mit Ausnahme der breitflächigen Versickerung von Nieder-
schlagswasser von Feld- und Forstwegen; 

22. die Waldrodung und Kahlschlag/Kahlhieb; 

23. Nassholzkonservierung und forstwirtschaftliche Holzlagerplätze. Ausgenom-
men hiervon bleibt die vorübergehende Holzlagerung an LKW-fähigen Wegen 
für die Holzabfuhr im Rahmen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft. 

 

§ 6 

Verbote in der Zone I 

 
Die Zone I muss den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage und ihre unmittelbare 
Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen und Beeinträchtigungen gewährleisten. 

In der Zone I gelten die Verbote für die Zone II. Darüber hinaus sind verboten: 

1. Fahr- und Fußgängerverkehr mit Ausnahme von Tätigkeiten des Wasserversor-
gungsunternehmens oder seiner Beauftragten, die der Unterhaltung der Was-
serversorgungsanlage oder des Fassungsbereiches dienen; 

2. landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche Nutzung; 

3. die Anwendung von Dünge-, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmit-
teln; 

4. das Verletzen der belebten Bodenzone; 

5. Neuanpflanzungen. 
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§ 7 

Duldungspflichten 
 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Wasser-
schutzgebietes haben, soweit sie nicht selbst zur Vornahme dieser Handlung verpflich-
tet sind, zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behörden oder von diesen Ver-
pflichtete 

1. die Grundstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bodens betreten, 

2. den Fassungsbereich einzäunen, 

3. Beobachtungsstellen einrichten, 

4. Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes aufstellen, 

5. Mulden und Erdaufschlüsse auffüllen, 

6. wassergefährdende Ablagerungen beseitigen, 

7. notwendige Einrichtungen zur sicheren und unschädlichen Ableitung des anfal-
lenden Oberflächenwassers aus dem Wasserschutzgebiet errichten, 

8. Vorkehrungen an den im Wasserschutzgebiet liegenden Straßen und Wegen zur 
Verhinderung von Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen und zur Minderung 
von deren Folgen treffen, 

9. Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen vornehmen. 

 

§ 8 

Befreiung  
 
(1) Von den Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten die-

ser Verordnung kann die zuständige Wasserbehörde auf Antrag eine Befreiung 
zulassen. Die Befreiung bedarf der Schriftform. 
 

  



 

12/12 
 

(2) Handlungen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen werden und einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilligung, Genehmigung oder Befreiung, einer im-
missionsschutzrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen oder bauauf-
sichtlichen Genehmigung, einer straßenverkehrsrechtlichen Erlaubnis oder einer 
bodenschutzrechtlichen Anordnung oder Genehmigung bedürfen oder die auf-
grund eines bergbehördlich geprüften Betriebsplanes oder durch bergrechtliche 
Erlaubnisse oder Bewilligungen oder durch Planfeststellung zugelassen werden, 
bedürfen keiner gesonderten Befreiung nach dieser Verordnung. Entscheidet in 
den vorgenannten Fällen die zuständige Wasserbehörde nicht selbst, ist, außer bei 
Planfeststellungsverfahren, ihr Einvernehmen erforderlich. 

 
 

§ 9 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4 bis 8 dieser Verordnung genannten Ver- 
und Gebote und Handlungspflichten sowie die in § 10 genannten Duldungspflichten 
können nach dem WHG mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 
 

§ 10 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Verordnung (Gz.: 0030-31.2-079j632-00048#2020-00001; WSG-ID 632-095) 
tritt am Tage nach der Verkündung im Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 
 
 
Bad Hersfeld, den 12. Januar 2026 
 
 
Regierungspräsidium Kassel 
 
 
 
 
 
gez. Mark Weinmeister  
Regierungspräsident  
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Verordnung zur Aufhebung des Wasserschutzgebietes zum 
Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage „Stollen Laim-
bach“ der Gemeinde Weilmünster in der Gemarkung Laim-
bach im Landkreis Limburg-Weilburg  

Vom 19. Januar 2026  

Aufgrund der §§ 51 und 52 des Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) und der 
§§ 33 und 76 Abs. 3 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 
14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473), wird Folgendes verordnet:  

§ 1 Aufhebung der Wasserschutzgebietsverordnung  
vom 05.04.2001 

Das mit Verordnung vom 05.04.2001 (StAnz. 22/2001 S. 1961) 
festgesetzte Wasserschutzgebiet zum Schutz des Grundwas-
sers im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnungsanlage „Stol-
len Laimbach“ der Gemeinde Weilmünster wird mit dieser Ver-
ordnung aufgehoben.  

§ 2 Inkrafttreten 
Diese Verordnung trit t am Tage nach der Veröffentlichung im 
Staatsanzeiger für das Land Hessen in Kraft. 

Gießen, den 19. Januar 2026
Regierungspräsidium Gießen  
gez. Dr. Ullrich
Regierungspräsident
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Zone II	 =	� schwarze gestrichelte Umrandung mit innen 

liegender Blauabsetzung;
Zone III	=	� schwarze Umrandung mit innen liegender Gelb-

absetzung. 
(3)	Die Schutzgebietskarten nach Absatz 2 (Anlagen 1 und 2) sind 

Bestandteile dieser Verordnung. Die Schutzgebietskarten wer-
den archivmäßig bei folgenden Behörden verwahrt: 
Regierungspräsidium Kassel
– Obere Wasserbehörde –
Hubertusweg 19
36251 Bad Hersfeld;	  
Gemeindevorstand der
Gemeinde Hohenroda
Baumgarten 3
36284 Hohenroda – Oberbreitzbach; 
Gemeindevorstand
der Gemeinde Schenklengsfeld
Rathausstraße 2
36277 Schenklengsfeld. 
Sie können dort während der Dienstzeit eingesehen werden. 

(4)	Die im Staatsanzeiger veröffentlichte Orientierungskarte im 
Maßstab 1 : 25:000 ist nicht Bestandteil der Verordnung.  

§ 3 
Aufzählung der Flurstücke, Fluren und Gemarkungen 

(1)	Zone I
Gemeinde Hohenroda, Gemarkung Ausbach, Flur 8,  
Flurstücke 129/82 und 130/82 (teilweise). 

(2)	Zone II
Gemeinde Hohenroda, Gemarkung Ausbach, Flur 8 und  
Gemeinde Schenklengsfeld, Gemarkung Hilmes, Flur 7 ( je-
weils teilweise). 

(3)	Zone III
Gemeinde Schenklengsfeld, Gemarkung Hilmes, Flur 7 (teilweise).

§ 4 
Verbote in der Zone III 

Die Zone III soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigun-
gen gewährleisten, insbesondere vor nicht oder schwer abbauba-
ren chemischen und radioaktiven Verunreinigungen.
In der Zone III sind verboten:
1.	 der Neubau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen 

Straßen, sofern der Bau nicht unter Beachtung der Richtli-
nien für bautechnische Maßnahmen in Wasserschutzgebieten 
(RiStWag) und der Hinweise für Maßnahmen an bestehenden 
Straßen in Wasserschutzgebieten (BeStWag) ausgeführt wird;

2.	 der Neubau oder die wesentliche Änderung von Bahnlinien;
3.	 das Anlegen und Erweitern von Start-, Lande- und Sicher-

heitsflächen des Luftverkehrs;
4.	 die Ausweisung von Industriegebieten, soweit in den Betrieben 

und Anlagen im großen Umfang mit wassergefährdenden Stof-
fen umgegangen wird (z. B. in Raffinerien, Metallhütten, che-
mischen Fabriken, Kraftwerken);

5.	 das Errichten und Betreiben von gewerblichen, industriellen 
und der Forschung dienenden Betrieben und Betriebsteilen, in 
welchen mit wassergefährdenden Stoffen im Sinne des WHG 
in der jeweils gültigen Fassung und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen zum unmittelbaren Betriebszweck umge-
gangen wird (z. B. Tankstellen);

6.	 das Errichten und Betreiben von gewerblichen, industriel-
len und der Forschung dienenden Betrieben und Anlagen, in 
denen als Reststoffe wassergefährdende Stoffe oder Betriebs-
abwässer, ausgenommen Kühlwasser, anfallen. Dieses Ver-
bot gilt nicht, wenn diese wassergefährdenden Stoffe vollstän-
dig und sicher über dichte Abwasserleitungen und -kanäle aus 
dem Schutzgebiet hinausgeleitet, den wasserrechtlichen An-
forderungen entsprechend behandelt oder zulässigerweise in 
eine öffentliche Kanalisation eingeleitet werden;

7.	 das Errichten und Betreiben von Rohrleitungen für wasserge-
fährdende Stoffe außerhalb eines Werksgeländes; Abwasser-
leitungen und -kanäle sind hiervon nicht betroffen;

8.	 Maßnahmen, die im Widerspruch zur jeweils gültigen Fassung 
der „Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (Anlagenverordnung – AwSV)“ stehen;

9.	 der Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgeset-
zes und der Strahlenschutzverordnung, ausgenommen ist der 
Umgang für Mess-, Prüf- und Regeltechnik sowie der Umgang 
in Arztpraxen, Krankenhäusern oder vergleichbaren Einrich-
tungen;

Verordnung zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes für 
die Trinkwassergewinnungsanlage „Quelle Gethsemane I“  
in der Gemarkung Ausbach der Gemeinde Hohenroda, 
Landkreis Hersfeld-Rotenburg 

Vom 12. Januar 2026 

Auf Grund der §§ 51 und 52 des Gesetzes zur Ordnung des Was-
serhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348), und der §§ 33 
und 76 Absatz 3 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) vom 
14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 3 des Gesetzes vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473, 475), wird 
Folgendes verordnet: 

§ 1 
Schutzgebietsfestsetzung 

Im Interesse der öffentlichen Wasserversorgung wird zum Schutz 
des Grundwassers im Einzugsgebiet der Trinkwassergewin-
nungsanlage „Quelle Gethsemane I“ (Gewinnungsanlagen-ID 
632010.015) in der Gemarkung Ausbach der Gemeinde Hohen-
roda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, zu Gunsten der EAM Netz 
GmbH ein Wasserschutzgebiet festgesetzt. 

§ 2 
Gliederung, Umfang, Grenzen 

(1)	Das Wasserschutzgebiet gliedert sich in drei Schutzzonen, 
und zwar in 
Zone	I	 Fassungsbereich,
Zone	II	 Engere Schutzzone,
Zone	III	 Weitere Schutzzone. 

(2)	Die genaue Abgrenzung des Wasserschutzgebietes und der 
Schutzzonen ergibt sich aus den Schutzgebietskarten: 
Übersichtskarte im Maßstab 1 : 20.000	 Anlage 1;
Detailkarte im Maßstab 1 : 2.000		 Anlage 2 
und der Aufzählung nach § 3. 
Die Schutzzonen sind wie folgt dargestellt: 
Zone I	 =	� schwarze Umrandung mit innen liegender Rot-

absetzung;
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10.	 der Umgang mit bzw. das Lagern von wassergefährdenden 
Stoffen, es sei denn, dass eine nachteilige Veränderung der 
Eigenschaften des Grundwassers nicht zu besorgen ist;

11.	 das Ablagern von radioaktiven oder wassergefährdenden 
Stoffen sowie deren Einbringen in den Boden und den Unter-
grund;

12.	 das Errichten und Betreiben von unterirdischen Anlagen zum 
Sammeln, Befördern, Lagern und Abfüllen von organischen 
Düngemitteln (z. B. Gülle, Festmist, Jauche, Klärschlamm, 
Kompost, Gärreste) und Silage bzw. Silagesickersäften mit 
Ausnahme von solchen Anlagen, bei welchen der bestmögli-
che Schutz des Grundwassers vor Verunreinigung oder sons-
tiger nachteiliger Veränderung der Grundwasserbeschaffen-
heit erreicht wird. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der 
Nachweis der Dichtigkeit durch eine Leckerkennung mit Kon-
trollmöglichkeit (bei Neuanlagen) oder durch Dichtigkeitsprü-
fung (bei Altanlagen) erbracht ist;
Sofern nicht in der jeweils gültigen Anlagenverordnung 
(AwSV) weitergehende Prüfpflichten vorgegeben werden, hat 
eine Dichtigkeitsprüfung unmittelbar nach Inkrafttreten der 
Verordnung und anschließend im Abstand von 5 Jahren durch 
Eigenkontrolle zu erfolgen und ist zu dokumentieren;

13.	 die Lagerung von organischen Düngemitteln (z. B. Gülle, 
Festmist, Jauche, Klärschlamm, Kompost, Gärreste) und Si-
lage in Anlagen, sofern Sickersäfte anfallen und diese nicht 
schadlos aufgefangen und verwertet oder ordnungsgemäß 
beseitigt werden;

14.	 die Lagerung von Festmist und festen Gärresten auf unbefes-
tigten Flächen. Zulässig ist eine Zwischenlagerung auf land-
wirtschaftlich genutzten Flächen für eine Dauer von bis zu 
6 Monaten, solange das Entstehen von Sickersaft und dessen 
Eindringen in das Grundwasser nicht zu besorgen ist. Der 
Standort der Zwischenlagerung ist jährlich zu wechseln und 
nach der Räumung gezielt zu begrünen;

15.	 die Errichtung und Erweiterung von Biogasanlagen (gem. 
AwSV);

16.	 das Lagern von wassergefährdenden Abfällen und von zur 
Wiederverwertung vorgesehenen wassergefährdenden Stof-
fen und Gemischen außerhalb von Anlagen;

17.	 Abfallanlagen zum Lagern, Behandeln, Umschlagen, Ver-
brennen und Deponieren. Hiervon ausgenommen sind Grün-
abfallsammel- und -schredderplätze, sofern fachbehörd-
lich festgestellt wird, dass eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist;

18.	 die Verwertung von Abfällen, Erdaushub, Bauschutt und Stra-
ßenaufbruch, sofern diese Stoffe wassergefährdend sind. 
Auch eine Zwischenlagerung von wassergefährdenden Stof-
fen und Gemischen auf wasserdurchlässigem Untergrund ist 
nicht gestattet;

19.	 die Wiederverfüllung von Grundwasseraufschlüssen. Da-
von ausgenommen ist die Verfüllung mit dem ursprünglichen 
Erdaushub, sofern der Erdaushub nachweislich keine aus-
waschbaren wassergefährdenden Stoffe enthält. Das Verbot 
gilt nicht, sofern fachbehördlich festgestellt worden ist, dass 
durch die Wiederverfüllung der Grundwasserschutz verbes-
sert wird;

20.	 die Verwendung von auswaschungsgefährdeten oder aus-
laugbaren wassergefährdenden Stoffen und Gemischen bei 
Baumaßnahmen im Freien;

21.	 die Wiederverfüllung von Erdaufschlüssen und Baugruben 
mit Bodenmaterial oder sonstigen natürlichen Mineralgemi-
schen, sofern diese wassergefährdend sind;

22.	 das Auf- und Einbringen von Boden aus Bodenbehandlungs-
anlagen, Boden aus Bereichen mit industrieller, gewerblicher 
oder militärischer Nutzung sowie aus Altlasten und altlasten-
verdächtigen Flächen sowie der Wiedereinbau am Ort der 
Entnahme, sofern nicht im Einzelfall die Unbedenklichkeit des 
Bodenmaterials durch ein Gutachten eines Sachverständigen 
nach Bundesbodenschutzgesetz nachgewiesen ist;

23.	 Bergbau. Dieses Verbot gilt nicht für den untertägigen Abbau 
von Salz, wenn dieser bereits vor Festsetzung des Wasser-
schutzgebietes zugelassen wurde;

24.	 Bohrungen, Erdaufschlüsse und sonstige Bodeneingriffe mit 
wesentlicher Minderung der Schutzwirkung der Grundwas-
serüberdeckung (Fläche oder Tiefe). Insbesondere betrifft 
dies auch Sand-, Kies- und Tongruben sowie Steinbrüche;

25.	 das Aufbrechen von Gesteinen unter hydraulischem Druck 
zur Aufsuchung oder Gewinnung von Erdgas, Erdöl oder Erd-
wärme, einschließlich der zugehörigen Tiefbohrungen, sowie 
die untertägige Ablagerung von Lagerstättenwasser, das bei 

diesen Maßnahmen oder anderen Maßnahmen zur Aufsu-
chung oder Gewinnung von Erdgas oder Erdöl anfällt;

26.	 Erdwärmenutzung zum Heizen und Kühlen, sofern sie einer 
wasserrechtlichen Zulassung bedarf;

27.	 das Freilegen von Grundwasser;
28.	 das direkte Einleiten von Abwasser einschließlich des von 

bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließenden 
Niederschlagswassers im Sinne des WHG in der jeweils gel-
tenden Fassung in das Grundwasser;

29.	 das Versickern von Abwasser einschließlich des auf bebau-
ten oder befestigten Flächen (u. a. Verkehrsflächen, Hof- und 
Wegeflächen, Dachflächen) anfallenden Niederschlagswas-
sers.
Hiervon ausgenommen ist die breitflächige Versickerung von 
Niederschlagswasser über die bewachsene Bodenzone bei 
günstigen Standortbedingungen.
Günstige Standortbedingungen liegen vor, wenn:
a)	die Untergrundverhältnisse gewährleisten, dass vor dem 

Eintritt in das Grundwasser mitgeführte Schadstoffe ab-
gebaut werden oder

b)	ein Eintritt in das Grundwasser nicht zu erwarten ist.
Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser kann 
auch bei nicht günstigen Standortbedingungen über die be-
lebte Bodenzone breitflächig versickert werden.
Als nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser gilt 
Niederschlagswasser von Feld- und Forstwegen, Terrassen- 
und Hofflächen von überwiegend zu Wohnzwecken genutz-
ten Grundstücken. Dies gilt auch für Niederschlagswasser 
von Dächern von überwiegend zu Wohnzwecken genutzten 
Gebäuden, Dächern von Stall- und Wirtschaftsgebäuden, 
Verwaltungsgebäuden und ähnlich genutzten Anwesen, de-
ren Dachflächen nicht aus unbeschichteten Metallen (Kupfer, 
Zink und Blei) bestehen.
Dieses Verbot gilt auch nicht, wenn für das Versickern eine 
Erlaubnis nach dem WHG erteilt ist;

30.	 Gebäude und Betriebe, wenn das Abwasser nicht vollständig 
und sicher über dichte Abwasserleitungen und -kanäle aus 
dem Schutzgebiet hinausgeleitet oder im Schutzgebiet voll-
ständig in einer Abwasserbehandlungsanlage den wasser-
rechtlichen Anforderungen entsprechend behandelt wird (§ 4 
Lfd. Nr. 29 bleibt unberührt);

31.	 das Errichten von Abwasserbehandlungsanlagen und das Er-
richten und Betreiben von Abwassersammelbehältern. Das 
Verbot gilt nicht für das Errichten von Kleinkläranlagen, so-
weit diese geeignet sind, die wasserrechtlichen Anforderun-
gen einzuhalten;

32.	 das Anlegen und Erweitern von Dränungen und Vorflutgrä-
ben. Die Unterhaltung bestehender Dränungen und Vorflut-
gräben sowie ggf. die Schaffung eines gleichwertigen Ersat-
zes ist von diesem Verbot nicht erfasst;

33.	 die Verwendung von Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämp-
fungsmitteln, für die ein allgemeines oder für Wasserschutz-
gebiete geltendes Anwendungsverbot besteht sowie die un-
sachgemäße Verwendung zugelassener Pflanzenschutzmittel 
und deren Aufbringung mit Luftfahrzeugen;

34.	 militärische Anlagen, sofern eine nachteilige Veränderung der 
Grundwasserbeschaffenheit zu besorgen ist;

35.	 militärische Übungen;
36.	 das Betreiben von Schießständen und Schießplätzen außer-

halb geschlossener Räume;
37.	 das Anlegen und Erweitern von Friedhöfen;
38.	 das Anlegen und Erweitern von Kleingartenanlagen;
39.	 Flächen für den Motorsport und Motorsportveranstaltungen;
40.	 die Waldrodung (Waldumwandlung) und über die ordnungs-

gemäße forstliche Bewirtschaftung hinausgehende Kahl-
schläge von mehr als einem Hektar, sofern keine natürlichen 
Ursachen (Sturmschaden, Schaden durch Trockenheit oder 
Schädlingsbefall) diese erforderlich macht;

41.	 die Errichtung und Erweiterung von Untergrund- und Aquifer-
speichern (wie z. B. Gas- oder CO2-Speicher). 

§ 5 
Verbote in der Zone II 

Die Zone II muss den Schutz vor Verunreinigungen durch pa-
thogene Mikroorganismen (z. B. Bakterien, Viren, Parasiten und 
Wurmeier) sowie sonstige Beeinträchtigungen gewährleisten, die 
bei geringer Fließdauer und -strecke zur Wassergewinnung ge-
fährlich sind.
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In der Zone II gelten die Verbote für die Zone III. Darüber hinaus 
sind verboten:
1.	 das Errichten und die wesentliche Änderung von Gebäuden 

und sonstigen baulichen Anlagen;
2.	 Lager für Baustoffe und Baumaschinen sowie Baustellen und 

Baustelleneinrichtungen;
3.	 der Neubau und die wesentliche Änderung von Straßen, 

Bahnlinien und sonstigen Verkehrsanlagen, ausgenommen 
unbefestigte oder mit unbelastetem Natursteinmaterial befes-
tigte Feld- und Forstwege;

4.	 das Zelten, Lagern, Baden und das Abstellen von Wohnwa-
gen und Wohnmobilen;

5.	 das Anlegen und Erweitern von Parkplätzen;
6.	 das Abstellen von Kraftfahrzeugen auf wasserdurchlässi-

gem Untergrund mit Ausnahme des Abstellens im Rahmen 
von land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten, sowie Tätig-
keiten des Wasserversorgungsunternehmens oder seiner Be-
auftragten;

7.	 das Waschen, Reparieren und Warten von Kraftfahrzeugen;
8.	 jegliche Bodeneingriffe, die über die ordnungsgemäße land- 

und forstwirtschaftliche Bearbeitung hinausgehen und die 
belebte Bodenzone verletzen oder die Grundwasserüberde-
ckung vermindern;

9.	 Sprengungen;
10.	 das Vergraben von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Tierkör-

perinnereien, sowie das Errichten und Betreiben von Luder-
plätzen sowie die Anlage von Futterstellen für Wildtiere;

11.	 das Herstellen oder wesentliche Umgestalten von oberirdi-
schen Gewässern und die Schaffung von Hochwasserreten-
tionsflächen;

12.	 das Errichten, Erweitern und der Betrieb von Fischteichanla-
gen;

13.	 militärische Anlagen;
14.	 sämtlicher Umgang mit und das Befördern von radioaktiven 

und wassergefährdenden Stoffen, mit Ausnahme:
a)	des Beförderns von Silagesickersäften, Dünge-, Pflanzen-

schutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln in dafür geeig-
neten und zugelassenen Transportbehältern,

b)	der ordnungsgemäßen Ausbringung von zugelassenen 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln so-
wie mineralischen Düngemitteln,

c)	der Verwendung von Betriebsstoffen in Kraftfahrzeugen 
sowie in land-, gartenbaulichen und forstwirtschaftlichen 
Geräten und Maschinen;

15.	 Volksfeste;
16.	 Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen sowie Sport- und 

Freizeitveranstaltungen;
17.	 die Errichtung von Abwasserleitungen und -kanälen sowie 

von Kleinkläranlagen;
18.	 die Bewässerung mit hygienisch bedenklichem Wasser;
19.	 Kleingärten;
20.	 jegliche Lagerung von organischem Dünger und Silage mit 

Ausnahme der kurzfristigen ordnungsgemäßen Lagerung von 
Ballensilage;

21.	 das breitflächige Versickern von auf bebauten oder befestig-
ten Flächen (Verkehrsflächen, Hof- und Wegeflächen, Dach-
flächen) anfallendem Niederschlagswasser über die bewach-
sene Bodenzone auch bei günstigen Standortbedingungen 
mit Ausnahme der breitflächigen Versickerung von Nieder-
schlagswasser von Feld- und Forstwegen;

22.	 die Waldrodung und Kahlschlag/Kahlhieb;
23.	 Nassholzkonservierung und forstwirtschaftliche Holzlager-

plätze. Ausgenommen hiervon bleibt die vorübergehende 
Holzlagerung an LKW-fähigen Wegen für die Holzabfuhr im 
Rahmen ordnungsgemäßer Forstwirtschaft. 

§ 6 
Verbote in der Zone I 

Die Zone I muss den Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage 
und ihre unmittelbare Umgebung vor jeglichen Verunreinigungen 
und Beeinträchtigungen gewährleisten.

In der Zone I gelten die Verbote für die Zone II. Darüber hinaus 
sind verboten:
1.	 Fahr- und Fußgängerverkehr mit Ausnahme von Tätigkeiten 

des Wasserversorgungsunternehmens oder seiner Beauftrag-
ten, die der Unterhaltung der Wasserversorgungsanlage oder 
des Fassungsbereiches dienen;

2.	 landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartenbauliche 
Nutzung;

3.	 die Anwendung von Dünge-, Pflanzenschutz- und Schädlings-
bekämpfungsmitteln;

4.	 das Verletzen der belebten Bodenzone;
5.	 Neuanpflanzungen. 

§ 7 
Duldungspflichten 

Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken inner-
halb des Wasserschutzgebietes haben, soweit sie nicht selbst zur 
Vornahme dieser Handlung verpflichtet sind, zu dulden, dass Be-
auftragte der zuständigen Behörden oder von diesen Verpflichtete
1.	 die Grundstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bo-

dens betreten,
2.	 den Fassungsbereich einzäunen,
3.	 Beobachtungsstellen einrichten,
4.	 Hinweisschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebie-

tes aufstellen,
5.	 Mulden und Erdaufschlüsse auffüllen,
6.	 wassergefährdende Ablagerungen beseitigen,
7.	 notwendige Einrichtungen zur sicheren und unschädlichen Ab-

leitung des anfallenden Oberflächenwassers aus dem Wasser-
schutzgebiet errichten,

8.	 Vorkehrungen an den im Wasserschutzgebiet liegenden Straßen 
und Wegen zur Verhinderung von Unfällen mit wassergefährden-
den Stoffen und zur Minderung von deren Folgen treffen,

9.	 Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen vornehmen. 

§ 8 
Befreiung  

(1)	Von den Verboten, Beschränkungen sowie Duldungs- und 
Handlungspflichten dieser Verordnung kann die zuständige 
Wasserbehörde auf Antrag eine Befreiung zulassen. Die Be-
freiung bedarf der Schriftform.  

(2)	Handlungen, die nach Inkrafttreten dieser Verordnung begon-
nen werden und einer wasserrechtlichen Erlaubnis, Bewilli-
gung, Genehmigung oder Befreiung, einer immissionsschutz-
rechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen oder 
bauaufsichtlichen Genehmigung, einer straßenverkehrsrechtli-
chen Erlaubnis oder einer bodenschutzrechtlichen Anordnung 
oder Genehmigung bedürfen oder die aufgrund eines bergbe-
hördlich geprüften Betriebsplanes oder durch bergrechtliche 
Erlaubnisse oder Bewilligungen oder durch Planfeststellung 
zugelassen werden, bedürfen keiner gesonderten Befreiung 
nach dieser Verordnung. Entscheidet in den vorgenannten Fäl-
len die zuständige Wasserbehörde nicht selbst, ist, außer bei 
Planfeststellungsverfahren, ihr Einvernehmen erforderlich.  

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

Zuwiderhandlungen gegen die in den §§ 4 bis 8 dieser Verord-
nung genannten Ver- und Gebote und Handlungspflichten sowie 
die in § 10 genannten Duldungspflichten können nach dem WHG 
mit einer Geldbuße geahndet werden.  

§ 10 
In-Kraft-Treten 

Diese Verordnung (Gz.: 0030-31.2-079j632-00048#2020-00001; 
WSG-ID 632-095) tritt am Tage nach der Verkündung im Staats-
anzeiger für das Land Hessen in Kraft.  

Bad Hersfeld, den 12. Januar 2026
Regierungspräsidium Kassel
gez. Mark Weinmeister
Regierungspräsident

StAnz. 9/2026 S. 203

Nr. 9  Staatsanzeiger für das Land Hessen – 23. Februar 2026  Seite 205



!(

Orientierungskarte zur Verordnung vom ___.___.______ 
zur Festsetzung eines Wasserschutzgebietes
für die Trinkwassergewinnungsanlage
"Quelle Gethsemane l" in der Gemarkung Ausbach
der Gemeinde Hohenroda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg
(WSG-ID 632-095)

Kartengrundlage: Digitale Topographische Karte,
Maßstab 1:25.000 mit Genehmigung der 
Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement
und Geoinformation, Wiesbaden vervielfältigt.

Quelle (Fassungsbereich)

engere Schutzzone (Zone II)

weitere Schutzzone (Zone III)

!

12.01.2026

Verordnung über die Festsetzung des Überschwemmungsge-
bietes der Bauna von der Mündung in die Fulda bei Baunatal-
Guntershausen (km 0,09) bis Schauenburg-Hoof (km 14,60)

Vom 5. Februar 2026

Aufgrund von § 76 Abs. 2 des Gesetzes zur Ordnung des Wasser-
haushaltes (Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung vom 
31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4), in Verbindung mit § 76 
Abs. 3 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung 
vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28. Juni 2023 (GVBl. S. 473, 475), wird verordnet:

§ 1 
Festsetzung und Abgrenzung

(1)	Das Überschwemmungsgebiet der Bauna wird von der Mün-
dung in die Fulda bei Baunatal-Guntershausen (km 0,09) bis 
Schauenburg-Hoof (km 14,60) festgesetzt.
Das Überschwemmungsgebiet weist die Flächen aus, die bei 
einem Hochwasserereignis überschwemmt oder durchflossen 
werden, das statistisch einmal in hundert Jahren zu erwarten 
ist. Die Festsetzung erfolgt anhand der Verwaltungsvorschrift 
über die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in der 
derzeit gültigen Fassung. Gemäß der einschlägigen Verwal-
tungsvorschrift darf die Wirkung von evtl. im Gewässerverlauf 
vorhandenen Stauanlagen nicht bei der Ermittlung der Über-
schwemmungsgebietsgrenzen berücksichtigt werden. Bei grö-
ßeren Hochwasserereignissen kann es auch zu einer Überflu-
tung von Gebieten außerhalb des festgesetzten Überschwem-
mungsgebietes kommen.

(2)	Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich auf folgende hes-
sische Kommunen, Gemarkungen und Flure:
Gemeinde Schauenburg
Gemarkung Hoof	 Flur 3, 4, 8, 13;
Gemarkung Elgershausen	 Flur 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16;
Stadt Baunatal
Gemarkung Altenritte	 Flur 1, 2, 3, 4, 5;
Gemarkung Altenbauna	 Flur 1, 3, 4;
Gemarkung Kirchbauna	 Flur 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Gemarkung Hertingshausen	 Flur 2;
Gemarkung Guntershausen	 Flur 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9;
Gemeinde Edermünde
Gemarkung Grifte	 Flur 2.
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(3)	Das Gewässerbett gehört nicht zum Überschwemmungsge-
biet. Gleiches gilt für das jeweilige Gewässerbett der einmün-
denden Nebengewässer.

(4)	Die Grenzen des Überschwemmungsgebietes ergeben sich aus 
den Überschwemmungsgebietskarten im Maßstab 1 : 1.000 
(Kartenblatt 1 bis 30). Sie sind mit einem roten Farbstrich ge-
kennzeichnet. Das Gewässer ist mit dunkelblauem Farbstrich 
gekennzeichnet, der Retentionsraum (Hochwasserrückhalte-
raum) mit hellblauer Farbe dargestellt.

(5)	Der Geltungsbereich dieser Verordnung wird durch die in den 
Karten eingetragenen Grenzen des Überschwemmungsgebie-
tes bestimmt.

(6)	Die genannten Karten sowie zwei Übersichtskarten (Maßstab  
1 : 10.000) sind Bestandteil dieser Verordnung. Der Erläute-
rungstext und das Flurstücksverzeichnis sind nicht Bestandteil 
der Verordnung.

§ 2 
Rechtsfolgen

Im Überschwemmungsgebiet gelten die im Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) und im Hessischen Wassergesetz (HWG) und den dazu er-
lassenen Verwaltungsvorschriften in der jeweiligen aktuellen Fassung 
normierten Verbote und Genehmigungs- bzw. Zulassungsvorbehalte. 
Insbesondere gilt dies für die besonderen Schutzvorschriften für fest-
gesetzte Überschwemmungsgebiete in den §§ 78 bis 78c WHG.

§ 3 
Aufbewahrung

Die Festsetzungsunterlagen werden beim
–	 Regierungspräsidium Kassel, Abteilung Umweltschutz, Am Al-

ten Stadtschloss 1, 34117 Kassel;
–	 Gemeindevorstand der Gemeinde Schauenburg, Korbacher 

Straße 300, 34270 Schauenburg;
–	 Magistrat der Stadt Baunatal, Am Marktplatz 14, 34225 Baunatal;
–	 Gemeindevorstand der Gemeinde Edermünde, Brückenhof-

straße 4, 34295 Edermünde;
archivmäßig aufbewahrt und können bei diesen Verwahrstellen 
während der Dienststunden von jeder Person eingesehen werden.
Weitere Ausfertigungen dieser Verordnung mit zugehörigen Unter-
lagen befinden sich beim
–	 Kreisausschuss des Landkreises Kassel, FB Bauen und Um-

welt, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, Kohlenstraße 132, 
34121 Kassel;
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